
LEIHVEREINBARUNG 
 
ZWISCHEN (LEIHGEBER) 

Fachschaft Architektur  
Pfaffenbergstraße 95 
67663 Kaiserslautern 

 
UND (LEIHNEHMER) 

Institution 
Name, Vorname 
Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort 

 

1) Der Leihgeber stellt dem Leihnehmer folgendes Objekt/folgende Objekte (nicht zutreffendes 
bitte streichen) zur Verfügung: 

 

 

2) An dem/den Leihobjekt/en dürfen keine irreversiblen, technischen Veränderungen          
vorgenommen werden. 

3) Das/Die Leihobjekt/e darf/dürfen weder zur Nutzung an Dritte weitergegeben, noch vermietet 
oder verkauft werden. 

4) Die Leihzeit beginnt mit der Ausgabe des/der Leihobjekte/s durch den Leihgeber am  
  und endet am    mit der Rückgabe des/der Leihobjekte/s an 
einem vom Leihgeber bestimmten Aufbewahrungsort. 

5) Für den Verleih des/der Leihobjekte/s erhebt der Leihgeber für die Dauer der Leihzeit 
keine Leihgebühr/eine Leihgebühr in Höhe von      €. 

6) Der Leihnehmer verpflichtet sich zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit dem/den Leihobjekt/en. 
Sollte das/die Leihobjekt/e durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden, haftet der 
Leihnehmer für den daraus entstandenen Schaden. Dies gilt auch für den Fall, dass das/die 
Leihobjekt/e verloren geht/gehen. Der Leihnehmer verpflichtet sich, für ausreichenden 
Diebstahlschutz zu sorgen. 

7) Zusätzliche Vereinbarungen: 

 

 

 

 

 

 

Leihgeber (Datum, Unterschrift)    Leihnehmer (Datum, Unterschrift)


